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Zielbild-Entwurf der UAG 1 „Zielbild“ der Bund-Länder-AG (Stand 

06.10.2022) 

1 Qualitatives Zielbild 

Übergeordnetes Leitmotiv ÖPNV 2030 

„Ein attraktiver und nutzerfreundlicher ÖPNV ist eine zentrale Säule der Mobilität in Deutschland mit 

einem dichten Angebot auf Basis einer leistungsfähigen Infrastruktur. Er ermöglicht allen Menschen 

eine verlässliche, inklusive, nachhaltige, bezahlbare Mobilität und vernetzt verschiedene 

Verkehrsangebote und -mittel mit Methoden und Technologien der Digitalisierung. Infolgedessen 

werden die Fahrgastzahlen des öffentlichen Verkehrs deutlich gesteigert und nach Möglichkeit 

verdoppelt und wird eine Verlagerung von motorisierten Individualverkehren auf den ÖPNV und 

andere nachhaltige Verkehrsmittel erreicht. Der ÖPNV trägt dadurch sowie durch eine Reduktion der 

eigenen Umweltauswirkungen maßgeblich dazu bei, die Treibhausgasemissionen des Verkehrssektors 

zu senken.“  

 

Strategisches Ziel 1 (Angebotsausbau): Der ÖPNV bietet deutschlandweit ein quantitativ ausgebautes 

und qualitativ hochwertiges Angebot und bewirkt eine stärkere Unabhängigkeit vom eigenen Auto.  

— Subziel 1.1 – „Attraktive Fahrplan-, Takt- und Netzdichte in der Stadt und auf dem Land“:  Fahr-

plan-, Takt- und Netzdichte des ÖPNV werden deutlich erhöht und tragen dabei den 

unterschiedlichen räumlichen Gegebenheiten sowie den Lebensrealitäten und Bedürfnissen der 

Bevölkerung Rechnung. Insbesondere in Schwachlasträumen und -zeiten wird der ÖPNV gezielt 

durch On-Demand-Verkehre ergänzt. Der Deutschlandtakt wird dabei zwecks Synchronisation mit 

dem Schienenfernverkehr berücksichtigt 

— Subziel 1.2 – „ÖPNV-Versorgung als wichtiges Bindeglied zwischen Stadt und Land“: Der ÖPNV trägt 

wesentlich zu einer verbesserten Stadt-Land-Integration bei und stellt für gebietsüberschreitende 

Verkehre eine attraktive Option für Fahrgäste sowohl aus dem ländlichen als auch dem städtischen 

Raum dar.  

— Subziel 1.3 – „Konsequente Integration des ÖPNV in die Stadt- und Regionalplanung“: Der ÖPNV 

wird als zentraler Baustein für nachhaltige Mobilität mit Priorität in der Raum- und 

Verkehrsplanung berücksichtigt und trägt zur effizienten Flächennutzung bei. Auf diese Weise 

trägt der ÖPNV zu einer Verbesserung der Lebensqualität sowohl im urbanen als auch im 

ländlichen Raum bei.  

— Subziel 1.4 – „Zuverlässiges Angebot mit hoher Reisegeschwindigkeit“: Der ÖPNV bedient sein 

Angebot mit einer hohen Pünktlichkeit und gewährleistet planbare Reisen sowie funktionierende 

Umsteigeverbindungen. Er ist umfassend beschleunigt, bietet eine hohe Reisegeschwindigkeit und 

damit spürbar verkürzte Fahrzeiten. Dazu erfolgt auch eine effiziente Verknüpfung mit anderen 

Verkehrsmitteln insbesondere des Umweltverbunds (z. B. P&R/B&R, Mobilitätsstationen etc.). Im 

Störungsfall bietet der ÖPNV transparente und verlässliche Informationen sowie adäquate 

Alternativen für die Weiterbeförderung. 
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Strategisches Ziel 2 (Infrastruktur und Flottenmodernisierung): Der ÖPNV verfügt über eine 

leistungsfähige und deutlich ausgebaute Infrastruktur sowie einen qualitativ hochwertigen Fuhrpark 

und bietet damit die Grundlage für einen reibungslosen Betrieb und notwendige 

Kapazitätserweiterungen.  

— Subziel 2.1 – „Fortschrittliche Infrastruktur und moderner Fuhrpark“: Die Infrastruktur, darunter 

auch Bahnhöfe und Haltestellen, sowie der Fuhrpark des ÖPNV sind modernisiert, digital 

aufgerüstet und kapazitativ ausgebaut und legen so die Grundlage für einen zuverlässigen, 

nutzerfreundlichen und schnellen Betrieb. Dabei werden sowohl die Potenziale von Reaktivierung 

als auch eines Neubaus von Infrastruktur genutzt. Eine hochwertige, resiliente und digitalisierte 

Infrastruktur ermöglicht die Bereitstellung höherer Kapazitäten und die Reduktion der 

Auswirkungen von Störungsfällen.  

— Subziel 2.2 – „Beschleunigte Planung und zügiger Bau“: Die Planung und Umsetzung von 

Infrastrukturvorhaben gelingen schnell und ohne vermeidbare Hürden. Drohende 

Kapazitätsengpässe werden systematisch frühzeitig erkannt und können dadurch vermieden oder 

schnellstmöglich behoben werden. Der ÖPNV wird bei der Aufteilung des Straßenraums mit 

besonderer Priorität, wenn erforderlich auch zulasten des MIV, berücksichtigt. Die Entwicklung 

einer leistungsfähigen ÖPNV-Infrastruktur liegt im besonderen öffentlichen Interesse und dient 

der Daseinsvorsorge.  

— Subziel 2.3 – „Klimaneutrale Antriebe als neuer Standard“: Von der Infrastrukturplanung bis zum 

Betrieb spart der ÖPNV Emissionen ein und ist umwelt- und klimaschonend bis hin zur 

Klimaneutralität beim Antrieb. Der Schienenverkehr sowie der Busverkehr sind weitgehend 

elektrifiziert bzw. mit klimaneutralen Antrieben (alternative Antriebsformen bzw. alternative 

Kraftstoffe) ausgestattet und die Vorgaben der CVD-Richtlinie sind umgesetzt. Neben dem Beitrag 

zum Klimaschutz wird dadurch ein Beitrag zur Lärmvermeidung und zur Erhöhung des 

Fahrkomforts geleistet. 

— Subziel 2.4 – „Zugänglichkeit von Infrastruktur und Fahrzeugen für alle“: Der Zugang zum ÖPNV 

und die Nutzung von Haltestellen und Fahrzeugen sind für alle Fahrgäste diskriminierungs- und 

barrierefrei möglich.  

 

Strategisches Ziel 3 (Stärkung einer ÖPNV-Kultur): Der ÖPNV genießt ein hohes Ansehen über alle 

Fahrgastgruppen und alle Teilräume (städtisch/ländlich) hinweg und wird gerne genutzt. 

— Subziel 3.1 – „Sichere und komfortable Mobilitätsoption“: Der ÖPNV in der Stadt und auf dem Land 

wird von allen Fahrgästen unabhängig von ihren individuellen Merkmalen wie Alter, Geschlecht 

und geschlechtlicher Identität, Einkommen, Bildung, ethnischer Herkunft und Nationalität, 

Religion, Behinderung sowie sexueller Orientierung als sichere und komfortable Mobilitätsoption 

wahrgenommen. Er stellt ein hohes Maß an Sauberkeit in Fahrzeugen sowie an Haltestellen sicher, 

tritt mit Kompetenz und Freundlichkeit gegenüber den Fahrgästen auf und stellt eine hohe Qualität 

und Zugänglichkeit von Fahrgastinformationen sicher. 

— Subziel 3.2 – „Positives Image des ÖPNV als attraktiver Mobilitätsdienstleister“: Der ÖPNV gilt als 

klimafreundliches und attraktives Verkehrsmittel. Die Bürgerinnen und Bürger kennen das 

bestehende Angebot vor Ort und stehen mit ÖPNV-Anbietern über unterschiedliche 

Kommunikationskanäle in Kontakt. Der ÖPNV ist deutlich kundenzentriert ausgerichtet. 
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— Subziel 3.3 – „Hohe Kundenbindung und Identifikation mit dem ÖPNV“: Der ÖPNV ist in die 

Mobilitätsgewohnheiten vielfältiger Nutzergruppen systematisch integriert. Das Angebot ist 

konsequent an den Bedürfnissen und Erwartungen der Fahrgäste ausgerichtet und generiert damit 

eine hohe Kundenzufriedenheit. Die Bürgerinnen und Bürger identifizieren sich positiv mit dem 

ÖPNV und fühlen sich als Fahrgäste wertgeschätzt. 

 

Strategisches Ziel 4 (Attraktive Tarife): Der ÖPNV bietet allen Fahrgastgruppen nutzerorientierte und 

integrierte Tarif- und Ticketsysteme für nahtlose gebiets- und verkehrsträgerübergreifende 

Reiseketten.   

— Subziel 4.1 – „Verständliche, soziale und attraktive Tarifierung“: Die Tarife des ÖPNV sind 

verständlich und werden von den Fahrgästen als fair empfunden. Sie sind sozialverträglich, und 

attraktiv. Digitale Tarife ermöglichen mannigfaltige Tarifinnovationen, z. B. flexible und 

personalisierte Tarif- und Abo-Angebote und sind wesentlicher Baustein zur Umsetzung 

multimodaler Tarifprodukte sowie von Bestpreisgarantien. Ein Großteil der Fahrgäste nutzt den 

ÖPNV in ihrem alltäglichen Mobilitätsradius flexibel mit einem Abonnement. 

— Subziel 4.2 – „Gebietsübergreifende Tarife“: Länder-, Aufgabenträger- und Verbundgrenzen sind 

durch durchgehende Tarifierung, harmonisierte Tarifmerkmale und Beförderungsbedingungen, 

wechselseitige Vertriebskooperationen sowie nutzerorientierte Übergangstarife o. ä. für die 

Fahrgäste nicht mehr spürbar. 

 

Strategisches Ziel 5 (Finanzierung): Der ÖPNV weist als wichtige Rahmenbedingung eine 

aufgabengerechte, transparente und resiliente Finanzierungsstruktur auf, kann notwendige 

Zukunftsinvestitionen tätigen und einen attraktiven Betrieb sicherstellen. 

— Subziel 5.1 – „Stabile Finanzierung des ÖPNV-Angebots und die Ermöglichung von Investitionen und 

attraktivem Betrieb“: Die Finanzierung des ÖPNV fußt auf öffentlichen Finanzierungsbeiträgen von 

Bund, Ländern und Kommunen, die der Aufgabe des ÖPNV als Daseinsvorsorge gerecht werden, 

und einer angemessenen Nutzerfinanzierung, die attraktive Tarife zulässt. Die Finanzierung durch 

die öffentliche Hand und die Nutzer ist auskömmlich und den Aufgaben entsprechend. Es stehen 

ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung, damit der ÖPNV notwendige Investitionen zur 

Angebotsverbesserung tätigen sowie einen Betrieb auf attraktivem Niveau gewährleisten kann. 

— Subziel 5.2   – „Etablierung und stärkere Nutzung von Elementen der Drittnutzerfinanzierung“: 

Neue Elemente der sog. Drittnutzerfinanzierung (z. B. Bürgerticket, Nahverkehrsabgabe, 

Arbeitgeberabgabe) und eine stärkere Nutzung bestehender Finanzierungselemente (z. B. 

Parkraummanagement) können nur als Ergänzung zu einer auskömmlichen Regelfinanzierung 

dienen.  

— Subziel 5.3 – „Transparenz über Finanzierung und effektive Steuerbarkeit der Finanzierungsmittel“: 

Die Finanzierung des ÖPNV ist transparent, Finanzierungsquellen und Mittelverwendung sind 

nachvollziehbar; eine effektive Wirkungskontrolle sowie Steuerung sind gewährleistet. 

— Subziel 5.4 – „Resilienz, Innovation und Qualität im Dienste der Daseinsvorsorge stärken“: Die 

Aufgabenträger des ÖPNV berücksichtigen zur Erfüllung ihres Daseinsvorsorgeauftrags bei der 

Vergabe von Verkehrsleistungen maßgeblich die Aspekte der Innovation, der Resilienz, der 

Effizienz und der Qualität.  
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Strategisches Ziel 6 (Digitalisierung): Der ÖPNV weist für die Leistungserbringung einen hohen 

Digitalisierungsgrad zugunsten der Fahrgäste sowie der Organisation des Betriebs auf, und wird 

dadurch noch attraktiver, zugänglicher, barrierefreier und effizienter. Der ÖPNV nutzt unmittelbar 

Technologie- und Innovationsschübe im Bereich der Informationstechnik und der Künstlichen 

Intelligenz, um Mehrwerte für die Reisenden umzusetzen. 

— Subziel 6.1 – „Fahrgastinformationen und digitalisierter Betrieb mit Echtzeitinformationen“: 

Zuverlässige Fahrgastinformationen in Echtzeit ermöglichen einen optimalen Informationsfluss an 

die Fahrgäste sowie eine digital gestützte Anschlusssicherung. Der Einsatz datenbasierter digitaler 

Lösungen ermöglicht eine Erhöhung der Betriebsqualität, eine flexible Steuerung des 

Betriebsablaufs mit Blick auf die Auslastung von Fahrzeugen oder drohende Verzögerungen sowie 

datenbasierte Mobilitätsanalysen für eine zielgerichtete Angebotsplanung.  

— Subziel 6.2 – „Digitaler Ticketerwerb ohne Zugangshürden“: Der ÖPNV ermöglicht orts- und 

zeitunabhängig digital buchbare, barrierefreie, intuitive, diskriminierungsfreie Ticketangebote 

ohne Zugangshürden und ohne die Angebotsfinanzierung vor Ort zu gefährden. Die Anbahnung, 

Beratung und Abwicklung des Ticketkaufs sind digital und medienbruchfrei möglich. Innovative 

digitale Tarif- und Ticketsysteme ermöglichen den Fahrgästen eine einfache und komfortable 

Mobilität auch ohne Kenntnis der Einzelheiten der Tarifierung. 

— Subziel 6.3 – „Mobilitätsdaten als Grundlage zur nahtlosen multimodalen Verknüpfung des ÖPNV 

mit weiteren Mobilitätsangeboten“: Mobilitätsdaten zur Bewältigung der ersten und letzten Meile 

rund um eine ÖPNV-Fahrt sowie mobilitätsbezogene Daten zu ÖPNV-Umstiegspunkten und deren 

Umfeld (u. a. P+R/B+R, Leihstationen, Mobilitätsstationen, E-Ladestationen) stehen 

flächendeckend zur Verfügung. Auf dieser Grundlage ermöglichen digitale, nutzerorientierte und 

barrierefreie Planungs-, Buchungs- und Bezahlsysteme und Plattformen durch wechselseitige 

Vertriebskooperationen nahtlose intermodale Reiseketten aus einer Hand. Sie integrieren dabei 

auch Verkehrsmittel außerhalb des ÖPNV sowie alternative Mobilitätsoptionen (u. a. Sharing-

Angebote und Integration der Aktiven Mobilität gemäß der eigenen Bedürfnisse) zugunsten des 

Umweltverbundes und mit Blick auf optimierte Umstiege und Anschlüsse. 

— Subziel 6.4 – „Digitaler Zwilling“: Die in den ÖPNV eingebundenen Fahrzeuge und Leitstellen sowie 

die Infrastruktur verfügen über eine umfangreiche Ausstattung an Sensor-, Informations- und 

Kommunikationstechnologien. Solche Digitalen Zwillinge ermöglichen eine effektive betriebliche 

Planung und Steuerung durch die Leitstellen sowie eine hochpräzise, das Umgebungsgeschehen 

berücksichtigende (u. a. Auslastung, Straßenverkehrssituation und Störungen) 

Fahrgastinformation. 

— Subziel 6.5 – „Digital-Innovationen erproben und für den ÖPNV nutzbar machen“: Der ÖPNV 

bewegt sich am Puls der Zeit – digitale Innovationen sind gezielt für den ÖPNV nutzbar gemacht. 

Es bestehen optimale Rahmenbedingungen für die Erforschung, Entwicklung, Erprobung und 

Produktion von Schlüsseltechnologien (u. a. für Künstliche Intelligenz und autonomes Fahren im 

ÖPNV). 
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2 Vorschläge für geeignete Kennzahlen zur Quantifizierung 

Durch ein Monitoring der Entwicklung geeigneter Kennzahlen soll eine Quantifizierung hinsichtlich der 

Zielerreichung ermöglicht werden. Bei der Auswahl von Vorschlägen geeigneter Kennzahlen wurden 

insbesondere drei Kriterien herangezogen: die inhaltliche Passung zum qualitativen Zielbild, die 

Datenverfügbarkeit sowie der potenzielle Erhebungs- bzw. Berechnungsaufwand, sofern Daten nicht 

unmittelbar verfügbar sind.  

Grundsätzlich sind verschiedene Kennzahlen dazu geeignet, eine Quantifizierung von (Teil-)Aspekten 

des qualitativen Zielbilds zu ermöglichen und im Rahmen eines Kennzahlensets die vielfältigen Aspekte 

des qualitativen Zielbildes möglichst weitreichend abzudecken. In Anlehnung an die oben genannten 

Kriterien wurden im Rahmen der bisherigen Arbeiten zunächst die nachstehenden drei Kennzahlen als 

relevante Elemente eines Monitorings identifiziert. Um ein differenzierteres, ganzheitliches und 

langfristig wirksames Monitoring zu etablieren, sollte das Kennzahlenset jedoch im Rahmen der 

weiteren Ausgestaltung des Ausbau- und Modernisierungspaktes noch weiter ergänzt und 

fortgeschrieben werden. 

 

Kennzahl 1: Fahrgastzahlen 

Fahrgastzahlen werden durch die einzelnen Verkehrsunternehmen entweder automatisiert durch 

Fahrgastzählsysteme oder manuell durch händische Zählungen erhoben. Trotz gewisser methodischer 

Unschärfen empfiehlt sich die Aufnahme dieser Kennzahl in das Kennzahlenset, da jährliche 

Fahrgastzahlen für den gesamten ÖPNV in allen Ländern und damit bundesweit verfügbar sind.  

 

Kennzahl 2: Modal Split 

Der Modal Split wird durch die Befragung „Mobilität in Deutschland“ erfasst. Die ermittelten Zahlen 

sind dabei bundesweit, für alle Bundesländer und verschiedene Raumtypen verfügbar und 

miteinander sowohl räumlich, als auch über verschiedene Erhebungszeiträume hinweg vergleichbar. 

Allerdings erfolgt die Erhebung nur in unregelmäßigen und zeitlich größeren Abständen, wodurch ein 

regelmäßigeres Monitoring erschwert wird. 

 

Kennzahl 3: THG-Emissionsreduktion 

Die Reduktion der THG-Emissionen setzt sich zusammen aus Reduktionen resultierend aus der 

Verkehrsverlagerung vom MIV zum ÖPNV und der Reduktion resultierend aus der zunehmenden 

Umstellung der Fahrzeugflotten auf alternative Antriebe in Verbindung mit einem zunehmend weniger 

THG-intensiven Strommix. Beide Effekte sind modellgestützt ermittelbar, müssten jedoch eigens für 

ein Monitoring berechnet werden. 
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3 Maßnahmenvorschläge  

Die nachfolgende Auflistung enthält Maßnahmenvorschläge, die als geeignet zur Umsetzung des 

Zielbildes und zur Erreichung der Strategischen Ziele eingeschätzt werden. Diese 

Maßnahmenvorschläge sind nicht als abschließend zu betrachten, sondern sind im Laufe der 

Umsetzung des Zielbildes stetig fortzuschreiben. 

Strategisches Ziel 1: Angebotsausbau 

1.1 Etablierung von Mindesterreichbarkeits- und -bedienstandards  

Kurzbeschreibung: Es sollen bundesweite Mindesterreichbarkeitsstandards und Mindestbedienstandards etabliert 

werden, um alle Orte in Deutschland bedarfsgerecht an ein attraktives ÖPNV-Angebot anzubinden. Hierbei erfolgt 

eine angemessene Differenzierung nach Raumtypen und Verkehrszeiten, insbesondere in Räumen und Zeiten 

schwacher Nachfrage auch unter Berücksichtigung von On- Demand-Verkehren (.  

 

1.2 Erhöhung der Netzdichte durch Ausbau von Direktverbindungen und On-Demand-Verkehren 

Kurzbeschreibung: Das Netz des ÖPNV soll durch den Ausbau von Direktverbindungen und Schnellbus-, Bus-, 

Bürgerbus- und On-Demand-Angebote verdichtet werden. Ein Ausbau von Direktverbindungen und Schnellbusnetzen 

erlaubt die Vermeidung von Umstiegen sowie eine nutzerorientierte Verkürzung der Reisezeit. Insbesondere auf 

potenzialträchtigen Strecken sollen daher neue Direktverbindungen realisiert und ein flächendeckendes, den SPNV 

ergänzendes, Schnellbusnetz geschaffen werden. Die Erreichbarkeit des ÖPNV soll insbesondere außerhalb von 

Ballungsräumen durch gezielte Ergänzungen mit landesbedeutsamen Buslinien verbessert werden. Zudem soll eine 

Erschließung von größeren, kompakten Siedlungsgebieten mit fußläufig erreichbaren Zubringer-Haltestellen mit 

angemessenem Takt und in dünner besiedelten Räumen durch die Ausweitung von On-Demand-Verkehren erfolgen. 

 

1.4 Beschleunigung und Bevorrechtigung des ÖPNV 

Kurzbeschreibung: Die Umsetzung von Beschleunigungs- und Bevorrechtigungsmaßnahmen bewirkt sowohl im 

allgemeinen ÖPNV als auch im SPNV eine Verbesserung der Reisezeiten und Pünktlichkeit. Dabei soll der SPNV auf 

den Hauptachsen und in der Fläche durch Trassenoptimierungen (Streckenbegradigungen, schneller befahrbare 

Weichen), Anpassung und Digitalisierung der Leit- und Sicherungstechnik sowie Elektrifizierung und 

Streckenreaktivierung beschleunigt werden. Zudem soll insbesondere der allgemeine ÖPNV gegenüber dem Kfz-

Verkehr bevorrechtigt werden, z. B. an Ampeln (LSA), bei Flächenkonflikten im Straßenraum, sowie bei der 

Einrichtung von Bus- und Umweltspuren. Schnellbuslinien sollen zudem bei entsprechender Frequenz auch auf 

Kraftfahrtstraßen eigene Fahrspuren erhalten. 
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1.5 Verbesserung der Anschlussplanung und -sicherung 

Kurzbeschreibung: Die Anschlussplanung zur Verknüpfung im ÖPNV-Netz und die operative Anschlusssicherung 

sollen durch eine optimierte Fahrplanabstimmung sowie einen gesteigerten Austausch von Echtzeitdaten verbessert 

werden. Hierzu soll ein Qualitätskonzept für eine Anschlusssicherung zwischen allen Verkehrsmitteln, d. h. 

insbesondere Bus, Straßenbahn und Bahn, erarbeitet und umgesetzt werden, z. B. mit Blick auf Warte- bzw. 

Umsteigezeiten sowie Information des Fahrpersonals und der Fahrgäste. 

 

1.6 Ausbau des Angebots von Mobilitätsstationen 

Kurzbeschreibung: Das Angebot an Mobilitätsstationen im Umfeld bestehender ÖV-Haltestellen soll zur Vernetzung 

des ÖPNV mit verschiedenen Verkehrsangeboten, insbesondere des Umweltverbundes, bundesweit ausgebaut 

werden. An solchen Mobilitätsstationen soll zwischen klassischem ÖPNV, Leih- und On-Demand-Diensten gewechselt 

werden können. 

Strategisches Ziel 2: Infrastruktur und Flottenmodernisierung 

2.1 Erweiterung der ÖPNV-Infrastruktur durch Neu- und Ausbau sowie Reaktivierung 

Kurzbeschreibung: Zur Leistungsausweitung sollen bestehende Stadt-, Straßen- und Eisenbahnstrecken erweitert, 

stillgelegte Strecken systematisch reaktiviert, sowie neue Strecken und dazugehörige Infrastruktur (z. B. Haltestellen) 

gebaut werden. Auf diese Weise können der Zugang zum ÖPNV verbessert sowie dessen Fahrzeiten reduziert werden. 

Hierzu ist die Identifikation von neuen potenzialträchtigen Haltepunkten sowie eine enge Abstimmung zwischen 

Siedlungsentwicklung und Verkehrsplanung erforderlich. Der Infrastrukturausbau dient außerdem auch der 

Umsetzung des Deutschlandtaktes. 

 

2.2 Modernisierung und Digitalisierung der Infrastruktur 

Kurzbeschreibung: Die Schieneninfrastruktur soll in der Fläche modernisiert und qualitativ auf den aktuellsten Stand 

gebracht werden. Dazu gehört auch, die Schieneninfrastruktur sowie die Triebfahrzeuge zu digitalisieren und somit 

für die „Digitale Schiene Deutschland“ auszurüsten. Die Ausstattung mit einem europäischen 

Zugbeeinflussungssystem (ETCS) und digitaler Stellwerkstechnologie (DSTW) tragen in Kombination mit einem 

hochautomatisierten Fahrbetrieb und einer kapazitätssteigernden Verkehrsleittechnik (CTMS) bei Ausbau-, Neubau- 

und Reaktivierungsvorhaben zur Leistungsfähigkeit der Schiene bei. 

 

2.3 Ausbau der Fahrzeugkapazitäten und der Infrastruktur 

Kurzbeschreibung: Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Infrastruktur sollen bedarfsgerecht Ergänzungen 

vorgenommen und Redundanzen zur Reduzierung der Auswirkungen in Störungsfällen vorgehalten werden, z. B. 

durch Kletterweichen, Gleiswechselbetrieb, Überleitverbindungen, Überholgleise, zusätzliche Kreuzungsbahnhöfe 

und Wendeschleifen. Zudem sollen in den Ausschreibungen für Verkehrsunternehmen Vorgaben bezüglich 

Fahrzeugreserven gemacht und diese strategisch sinnvoll im Netz positioniert werden. Darüber hinaus sollen längere 

und mehr doppelstöckige Züge sowie ausreichend dimensionierte Fahrzeugflotten für die Hauptverkehrszeit und 

unter Beachtung des Pendler- und Schülerverkehrs eingesetzt werden. Außerdem sollen Kapazitätsrichtlinien für den 
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SPNV unter Abwägung von Komfort, Wirtschaftlichkeit und Barrierefreiheit fortentwickelt sowie ausreichende 

Kapazitäten in Busnetzen (z. B. durch Busse mit Anhängern) geschaffen werden. 

 

2.4 Herstellung von Barrierefreiheit bei Fahrzeugen und Infrastruktur 

Kurzbeschreibung: Zur Herstellung von Barrierefreiheit im ÖPNV im Sinne des Personenbeförderungsgesetzes sollen 

Anpassungen sowie Neuanschaffungen von Infrastruktur und Fahrzeugen erfolgen, so dass mobilitätseingeschränkte 

Personen den ÖPNV möglichst ohne Assistenz nutzen können. Zudem sollen Umfang und Qualität der 

Informationsangebote für eine durchgängige Reisendenbegleitung sowie die Kommunikation von Infrastruktur und 

Fahrzeugen mit digitalen Nutzermedien (z. B. Apps, Webseiten oder Wearables) zur Herstellung von Barrierefreiheit 

verbessert werden. 

 

2.5 Umstellung der ÖPNV-Fahrzeugflotte auf emissionsfreie Antriebe  

Kurzbeschreibung: Die Umstellung des SPNV sowie der Busflotten auf emissionsfreie Antriebe inklusive Errichtung 

der hierfür erforderlichen Infrastruktur muss flächendeckend begonnen werden und soll vollständig bis spätestens 

2040 erfolgen. Hierzu sollen im SPNV-Bereich Dieseltriebwagen sukzessive durch Elektro-Triebwagen (mit 

begleitender Elektrifizierung) ersetzt werden. Insbesondere wo eine Elektrifizierung der Schiene nicht wirtschaftlich 

oder nicht zeitnah umsetzbar ist, sollen klimaneutral fahrende Schienenfahrzeuge mit Brennstoffzellen, Batterien 

oder eFuels eingesetzt werden. Unterstützend werden dazu auch bestehende Förderprogramme im ÖPNV auf die 

Beschaffung und den Einsatz energieeffizienter, umwelt- und klimafreundlicher Fahrzeuge ausgerichtet. Dabei ist 

anzustreben die Förderung klimaschädlicher Straßenfahrzeuge einzustellen und eine Flottenumstellung auf CVD-

konforme Fahrzeuge zu erreichen. 

 

2.6 Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren 

Kurzbeschreibung: Planungs- und Genehmigungsverfahren sollen vereinfacht, standardisiert und digitalisiert 

werden, um deren Verkürzung (möglichst mit dem Ziel einer Halbierung der Zeiten) zu erreichen. Hierbei wird ein 

Fokus auf Verfahren für Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen, die dem Klimaschutz oder der Barrierefreiheit dienen, 

gelegt. 

Strategisches Ziel 3: Stärkung einer ÖPNV-Kultur 

3.1 Erhöhung der Attraktivität und Sauberkeit sowie des Sicherheitsempfindens in Fahrzeugen und an Haltestellen 

Kurzbeschreibung: Bahnhöfe und Haltestellen sollen flächendeckend inkl. der dazugehörigen Zuwege so umgestaltet 

werden, dass sie als erste Zugangsstellen des ÖPNV einladend wirken und den Nutzungsanforderungen der Fahrgäste 

entsprechen, leicht zugänglich für den Fußverkehr sind sowie eine hohe Sicherheit und Sauberkeit aufweisen. Auch 

Unterführungen sind insbesondere unter Aspekten der sozialen Sicherheit entsprechend zu gestalten. Fahrzeuge 

sollen zur Steigerung der Attraktivität durchgehend mit Internetversorgung (Mobilfunk oder WLAN) in definierter 

Qualität ausgestattet werden und ein hohes Maß an Sauberkeit aufweisen. Zudem soll ein respektvolles und 

rücksichtsvolles Miteinander der Fahrgäste gefördert werden, bei Bedarf auch durch Anpassung von 

Beförderungsbedingungen. 
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3.2 Bereitstellung einer flächendeckenden und fahrgastzentrierten Echtzeit-Informationsauskunft (inkl. 

Auslastungsanzeigen) 

Kurzbeschreibung: Echtzeit-Informationssysteme sollen flächendeckend, insbesondere auch an frequenzstarken 

Haltestellen und Stationen sowie in Fahrzeugen, transparent und fahrgastzentriert über Abfahrten, 

Umsteigeverbindungen und Fahrzeug-Auslastung informieren und so hochwertige, serviceorientierte und 

verständliche Reisendeninformationen bieten. Diese Systeme sollen für alle schienengebundenen Verkehre und 

Busverkehre unter Einbindung der Echtzeitinformationen in Apps zur Verfügung stehen. 

 

3.3 Verbesserung der Kundenkommunikation und Intensivierung eines emotionalen Marketings 

Kurzbeschreibung: Die Kommunikationskanäle der Mobilitätsanbieter sollten kundenorientierter ausgerichtet 

werden. Das Marketing soll darüber hinaus als elementares Instrument für den Imagewandel und die 

Fahrgastgewinnung deutlich ausgebaut, vernetzt und emotionaler gestaltet werden. Die Umsetzung soll parallel zum 

Angebotsausbau mit Fokus auf die Vermittlung eines Lebensgefühls erfolgen – mit mehr Mut, Kreativität und 

positiven Botschaften. 

Strategisches Ziel 4: Attraktive Tarife 

4.1 Schaffung verbundübergreifender Tarife und Ticketing-Systeme 

Kurzbeschreibung: Die heterogene Tariflandschaft soll vereinfacht werden durch stärkere Harmonisierung sowie eine 

Reduzierung der Anzahl von Tarifzonen und Tarifen. Mittelfristig soll eine für das Fahrgasterlebnis durchgängige 

Verbundlandschaft etabliert werden. Zunächst sollen lückenlose Bus-Schiene-Verbundtarifen geschaffen werden. Zu 

prüfen sind zudem bspw. die Einführung eines einfachen bundesweiten Flatrate-Tarifs für Vielfahrer und die 

Implementierung eines bundesweiten elektronischen Tarifs mit digitalisierter Kaufabwicklung auf Basis einer 

einheitlichen Preissystematik (z. B. Grundpreis plus Luftlinienkilometerpreis) für Gelegenheitskunden. In diesem 

Zusammenhang muss ebenso ein System für eine gerechte Einnahmenaufteilung und für einen Tarifverlustausgleich 

konzipiert und evaluiert werden. Um die Mobilität ins nahe Ausland sicherzustellen, sollen zudem 

grenzüberschreitende Ticketing-Systeme gefördert werden. 
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4.2 Ausbau attraktiver und zielgruppengerechter Abo- und Ticketangebote 

Kurzbeschreibung: Flächendeckend sollen attraktive und zielgruppenorientierte Abo- und Ticketangebote, wie z. B. 

Jobtickets ausgeweitet sowie bestehende Angebote harmonisiert werden. Zudem sollen Abo-Produkte für 

Zielgruppen mit geringerer Nutzung, z. B. Seniorinnen und Senioren sowie Homeoffice-/Teilzeit-Pendler, entwickelt 

werden. Darüber hinaus kann die Realisierung einer Bestpreis-Option die Nutzungshürden für den ÖPNV senken und 

ein unkompliziertes und flexibles Fahrerlebnis ermöglichen. 

Strategisches Ziel 5: Finanzierung 

5.1 Sicherstellung einer soliden, ebenenübergreifenden Finanzierung des ÖPNV 

Kurzbeschreibung: Zur Erreichung der Ziele des Ausbau- und Modernisierungspaktes muss eine solide und 

langfristige Finanzierungsbasis geschaffen werden. Es muss dazu eine zukunftsweisende Verständigung über die 

Finanzierungsbedarfe sowie -beiträge erzielt werden, die den Finanzierungsmöglichkeiten von Bund, Ländern und 

Kommunen gerecht wird. Handlungsbedarf besteht dringend mit Blick auf die Betriebskosten (insbesondere wegen 

steigender Energie- und Personalkosten). Die Schaffung von Finanzierungsgrundlagen muss außerdem den zeitnahen 

Beginn eines Angebotsausbaus im SPNV und ÖSPV ermöglichen. Mittel- und langfristiger Finanzierungsbedarf ist 

insbesondere bei den Investitionskosten für Fahrzeuge, Betriebshöfe, die Elektrifizierung des ÖPNV sowie die 

Digitalisierung der Schiene festzustellen. 

 

5.2 Ermöglichung und Ausweitung von Drittnutzerfinanzierung zugunsten des ÖPNV  

Kurzbeschreibung: Kommunen sollen über Bundes- und Landesgesetzgebung zur Einführung von Elementen der 

Drittnutzerfinanzierung bzw. Mobilitätspässen (z. B. Bürgertickets, Nahverkehrsabgaben, 

Straßenbenutzungsgebühren/City-Maut, Arbeitgeberabgaben) als ergänzender Finanzierungssäule ermächtigt 

werden; sie ersetzt keine auskömmliche Finanzierung, sondern dient ausschließlich als punktuelle Unterstützung. 

Zudem soll eine deutliche Intensivierung des Parkraummanagements inkl. einer Zweckbindung der resultierenden 

Einnahmen an den Umweltverbund geprüft werden und, wo sinnvoll, erfolgen. Ansätze hierfür sind bspw. eine 

Deckelung und Reduktion der Stellplatzanzahl, die Ausweitung von bewirtschafteten Flächen, Bewohnerparken und 

Bewirtschaftungszeiten, die Erhebung angemessener Parkgebühren sowie eine Erhöhung des Kontrollgrads. 

 

5.3 Evaluation der Wirksamkeit von Finanzierungsinstrumenten  

Kurzbeschreibung: Die Wirksamkeit der bestehenden Finanzierungsinstrumente soll evaluiert werden. Hierzu sollen 

systematisch ÖPNV-relevante Daten erfasst und ein Monitoring weiterentwickelt werden. 
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5.4 Ausbau personeller Ressourcen für die Stärkung des ÖPNV 

Kurzbeschreibung: Die für die Umsetzung des Ausbau- und Modernisierungspaktes benötigten personellen 

Voraussetzungen in Bezug auf Kapazitäten, Qualifikationen, Ausbildungsplätze etc. sind sicherzustellen. Dies gilt 

insbesondere für Verkehrsunternehmen, aber auch für Verbünde, Aufgabenträger und die Länder. Eine Aufwertung 

ÖPNV-relevanter Berufe ist anzustreben, z. B. durch flächendeckende Tarifbindung und familienfreundliche 

Schichtplangestaltung sowie Qualifizierung und Weiterbildung des Personals. 

Strategisches Ziel 6: Digitalisierung 

6.1 Schaffung und Förderung der Implementierung verbindlicher Digitalisierungs-Standards 

Kurzbeschreibung: Der Ausbau der digitalen Vernetzung von Mobilitätsdienstleistungen ist zentral, um 

Nutzungsfreundlichkeit und Leistungsfähigkeit des ÖPNV zu steigern. Z. B. im eTicketing ermöglichen neue Barcode-

Standards und Account-Based-Ticketing schnellere Kontrollen und einen fälschungssicheren Kopierschutz. Um 

derartige Vorteile bundesweit realisieren zu können, müssen sich die Verkehrsunternehmen auf verbindliche 

Standards einigen und diese entsprechend anwenden und kontrollieren können. Der Vernetzungsleitfaden der 

Initiative Digitale Vernetzung im ÖPNV fasst rechtliche Rahmenbedingungen zusammen, zeigt bestehende technische 

Standards für ein flächendeckendes, inter- und multimodales und vernetztes ÖPV-Angebot auf und kann damit als 

Grundlage für verbindliche Standardisierung dienen. Für durch die Standardisierung anfallenden Kosten sollen 

Fördermöglichkeiten geschaffen werden. 

 

6.2 Flächendeckende Erhebung und Nutzung von Mobilitätsdaten (inkl. Echtzeitdaten) 

Kurzbeschreibung: Zur zielgerichteten Analyse und Planung von Mobilitätsangeboten soll die Erfassung und 

Beschaffung unterschiedlicher Mobilitätsdaten ausgeweitet werden – zu beschaffende Daten sind u. a. 

Mobilfunkdaten und das Landesverkehrsdatenmodell. Es soll ein Qualitätsmanagementsystem für Mobilitätsdaten 

von der Erfassung bis hin zur Anzeige und Prognose eingeführt werden. Zur flächendeckenden Verbesserung der 

Echtzeitdaten sollen digitale Infrastrukturen verkehrsträgerübergreifend ertüchtigt werden, so dass diese eine 

Verknüpfung bestehender Plattformen mit weiteren Datendrehscheiben ermöglichen. Alle Datenplattformen sind 

dabei diskriminierungsfrei auszugestalten. Hier ist ebenso eine Ausstattungsoffensive für Busse und Bahnen mit Blick 

auf Echtzeit- und Auslastungsinformationen notwendig, die durch eine entsprechende Förderrichtlinie unterstützt 

werden soll. Alle Datenplattformen sind dabei diskriminierungsfrei auszugestalten. 

 

6.3 Etablierung von MaaS-Angeboten mit ÖPNV-Integration 

Kurzbeschreibung: Alle relevanten Akteure sollen bei der schrittweisen flächendeckenden Etablierung von MaaS-

Angeboten unterstützt werden. Dies umfasst beispielsweise den Aufbau eines New Mobility-Hintergrundsystems mit 

Buchungs-API und die Einbindung in Apps, die Einbindung umfassender Funktionen zum barrierefreien Reisen, die 

Nachrüstung bestehender Park+Ride-Anlagen mit einheitlicher Erfassungstechnik und Anbindung an eine 

Landesauskunft, um die Parkauslastung in Mobility-Apps zu inkludieren, ein grenzüberschreitendes Account-Based-

Ticketing sowie die digitale Anbindung kommunaler Mobilitäts-Angebote an ÖPNV-Systeme und Datenplattformen. 

Weitere Mobilitätsangebote, wie z. B. verschiedene Sharing-Angebote, On-Demand-Angebote oder Ladeinfrastruktur 

für E-Fahrzeuge sollen systematisch angebotsseitig, tariflich, vertrieblich und infrastrukturell in den ÖPNV integriert 

werden. 
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6.4 Ausweitung und Weiterentwicklung multimodaler Mobilitäts-Apps 

Kurzbeschreibung: Das gesamte Mobilitätsangebot soll für die Bürgerinnen und Bürger in leicht zugänglichen 

Mobilitäts-Apps digital und barrierefrei buchbar sein. Die Benutzeroberflächen und -führung existierender Apps von 

Verkehrsunternehmen sind teilweise noch nicht hinreichend auf die Nutzerperspektive ausgerichtet. Um eine höhere 

Akzeptanz bei den Anwenderinnen und Anwendern zu finden, soll daher ein Leitfaden entwickelt werden, der den 

idealtypischen Aufbau und das Verhalten einer intermodalen App beschreibt. 

 

6.5 Statuserhebung und Überprüfung der Übertragbarkeit des Konzepts „Digitaler Zwilling“ auf digitale 

Anwendungen des ÖPNV 

Kurzbeschreibung: Die in der Industrie bereits verbreitete Nutzung des Konzepts „Digitaler Zwilling“ soll auf die 

Übertragbarkeit auf Anwendungen des ÖPNV geprüft und, falls sinnvoll, für diese nutzbar gemacht werden. 

Erkenntnisse zur Erfassung von Daten zur Nutzbarmachung des Konzepts sollten in VDV-Standards überführt werden. 

Die verschiedenen Informationsbedürfnisse von z.B. Aufgabenträgern, Kommunen und Verkehrsunternehmen sollen 

bei der Konzeption eines für sie möglichst kostenfrei nutzbaren Datensystems berücksichtigt werden.  

 

6.6 Verbesserung der Förderlandschaft für Digitalisierungsmaßnahmen 

Kurzbeschreibung: Bestehende Förderprogramme im ÖPNV sollen so ausgerichtet werden, dass Maßnahmen zur 

Digitalisierung von Vertrieb, Fahrgastinformation und effizientem bis hin zu autonomem Betrieb gefördert werden 

können. Dabei sollte für die ÖPNV-Nutzenden durch die Förderung ein flächendeckender Online-Zugang zu allen 

Dienstleistungen des ÖPNV, insbesondere zu Vertrieb und Echtzeit-Fahrgastinformation, angestrebt werden. Darüber 

hinaus soll eine bundesweite Übersicht über vorhandene Förderprojekte und -maßnahmen von Bund und Ländern 

mit Digitalisierungsbezug erarbeitet werden. Dadurch kann eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure, die sich 

ähnlichen Herausforderungen stellen, erfolgen und es können in diesem Zuge Synergieeffekte gehoben werden. 

 


